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Das Pensionärsprivileg im 
Bund und in den Ländern

Von Markus Vogts und Arndt Voucko-Glockner1

Bei der Beratung scheidungswilliger 
Landesbeamten kann im Einzelfall auch 
weiterhin eine besonders sorgfältige 
Aufklärung zum Pensionärsprivileg ge-
boten sein.

Gewiss  entspricht es ohne Weiteres 
dem allgemeinen Informations- und 
Kenntnisstand, dass das sogenannte Pen-
sionärsprivileg durch das Gesetz zur 
Strukturreform des Versorgungsaus-
gleichs (VAStrRefG) mit Wirkung vom 
1.9.09 aus dem Beamtenversorgungsge-
setz2 und dem Soldatenversorgungsge-
setz3 gestrichen wurde. 

Die Praxis hatte jedoch vielfach 
nicht „auf der Rechnung“, dass die 
Dienstrechtsreformen in den Ländern 
nur schleppend betrieben wurden. 
Denn bei der Beratung von Landesbe-
amten ist stets zu berücksichtigen, dass 
sich die Regelungskompetenz des Bun-
des seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes vom 
28.8.20064 nicht mehr auf die Besol-
dung und Versorgung der Beamten der 
Länder, Gemeinden und anderen Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts 
sowie der Richter in den Ländern be-
zieht.5 

Dies hat zur Folge, dass nach Artikel 
125a GG für alle Dienstverhältnisse von 
Personen, die nicht unter die Bundes-
regelungen des Beamtenversorgungs-
gesetzes bzw. des Soldatenversorgungs-
gesetzes fallen, das Recht nach dem 
Rechtsstand vor dem Inkrafttreten der 
Föderalismusreform zum 1.9.2006 und 
damit auch das Pensionärsprivileg wei-
terhin gilt, sollte es nicht durch Landes-
recht abgelöst worden sein.6 

1. Bisherige Ausgestaltung des 

Privilegs

Bis zum Inkrafttreten der Strukturre-
form des Versorgungsausgleichs war das 
Pensionärsprivileg als Besitzstandsklau-

sel durch § 57 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG 
geregelt. Unter der Voraussetzung, dass 
die im Rahmen des Einmalausgleichs 
nach § 1587 b Abs. 3 Satz 3 BGB aus-
gleichspflichtige Person zum Zeitpunkt 
der Rechtskraft der Entscheidung zum 
Versorgungsausgleich bereits eine Ver-
sorgung aus einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis oder aus einem 
Arbeitsverhältnis mit Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bezog, für die § 57 Abs. 1
Satz 2 BeamtVG unmittelbar oder ent-
sprechend galt7, wurde die durch den 
Versorgungsausgleich angeordnete Kür-
zung der Versorgung so lange aufge-
schoben, wie die berechtigte Person 
selbst noch keine Leistung aus dem 
durch das Quasisplitting in der gesetzli-
chen Rentenversicherung begründeten 
Anrecht in Anspruch nahm.

Ein dem § 57 Abs. 1 Satz 2 
BeamtVG entsprechender Besitzschutz 
galt bis zum 31.8.2009 nach § 101 
Abs. 3 SGB VI auch in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (sog. Rentnerpri-
vileg). 

Der Vertrauensschutz der im jewei-
ligen Einzelfall anwendbaren Besitz-
standsklausel war dabei nicht auf Erst-
entscheidungen begrenzt. Er konnte 
auch in Abänderungsverfahren nach 
§ 10 a VAHRG Wirkung entfalten, 
wenn der aus der Erstentscheidung fol-
gende Ausgleichsbetrag der ausgleichs-
berechtigten Person aufgrund der Ab-
änderungsentscheidung zu kürzen war 
und die Abänderungsentscheidung erst 
nach Beginn der Rente der ausgleichs-
pflichtigen Person rechtskräftig wurde.8

Die Legitimation des Pensionärs- 
bzw. des Rentnerprivilegs war bis 
zuletzt ungeklärt9 bzw. umstritten.10 
Es war von Beginn an im den Versor-
gungsausgleich flankierenden materi-
ellen Versorgungsrecht verankert und 

gehörte aus diesem Grund nicht zu 
den Korrekturen, die das Bundesver-
fassungsgericht durch das Urteil vom 
28.2.1980 gefordert hatte.11

2. Ausgestaltung des Privilegs in 

Übergangsfällen des VAStrRefG

Während der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung für die übergangsrecht-
liche Fortgeltung des Pensionärsprivi-
legs neben einer Verfahrenseinleitung 
und einem Pensionszugang vor dem 
1.9.2009 zusätzlich auf die Wirksamkeit 
der Entscheidung zum Versorgungsaus-
gleich vor diesem Zeitpunkt abstellte12, 
gilt das Privileg jetzt stets in Verfahren 
über den Versorgungsausgleich, die vor 
dem 1.9.2009 eingeleitet wurden und 
in denen die aufgrund des Versorgungs-
ausgleichs zu kürzende Versorgung 
schon vor diesem Zeitpunkt begonnen 
hat. Dies gilt auch dann, wenn der Ver-
sorgungsausgleich unter den Vorausset-
zungen des § 48 VersAusglG bzw. des 
Artikels 111 FGG-RG insgesamt nach 
neuem Recht durchzuführen ist. 

3. Aktueller Stand des Dienstrechts 

in den Ländern

Nachdem das Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz des Bundes in Kraft getre-
ten ist13, wird nun auch in den einzel-
nen Ländern begonnen, das Dienstrecht 
für die Beamtinnen und Beamten der 
Länder und Kommunen zu reformie-
ren. Informationen zum augenblick-
lichen Stand lassen sich per Internet 
allerdings nur unzuverlässig recherchie-
ren, da Referentenentwürfe hier nicht 
zeitnah eingestellt werden. Den Presse-
veröffentlichungen der Landesregierun-
gen ist jedoch zu entnehmen, dass z.B. 
in Baden-Württemberg am 15.12.2009 
Eckpunkte zur Dienstrechtsreform be-
schlossen wurden, die in der zweiten 
Jahreshälfte 2010 in Kraft treten sollen. 
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Auch in Rheinland-Pfalz wurden be-
reits Eckpunkte für ein neues Dienst-
recht veröffentlicht. In Hessen soll in-
zwischen eine Mediatorengruppe eine 
Empfehlung zu einer Umsetzung des 
föderalisierten Dienstrechts vorgelegt 
haben. In Bayern liegt inzwischen sogar 
ein Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zum neuen Dienstrecht vor14, das ein 
Pensionärsprivileg ab dem voraussicht-
lichen Inkrafttreten des Gesetzes zum 
1.1.2011 nicht mehr vorsieht. Soweit 
ersichtlich, widerstehen die Länder ins-
gesamt der Versuchung, landesrechtliche 
Bestimmungen mit der Bezugsnorm 
des § 57 BeamtVG zu synchronisieren. 
In der Tat wäre eine derartige Blanket-
termächtigung an den Normgesetzgeber 
der Bezugsvorschrift im Rahmen einer 
so genannten dynamischen Verweisung 
verfassungsrechtlich höchst bedenklich, 
da sie zu einer versteckten (Rück-) Ver-
lagerung von Gesetzgebungsbefugnis-
sen führen würde.15 Im rechtsstaatlichen 
Zusammenhang kritisch dürfte auch ein 
Gesetzentwurf der schleswig-holsteini-
schen Landesregierung vom 2.3.201016 
zu sehen sein. Hiernach soll das Pen-
sionärsprivileg rückwirkend unter den 
in § 57 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG be-
schriebenen Voraussetzungen mit dem
auf die Gesetzesverkündung folgenden 
Tag entfallen17, also auch in den Fällen, 
in denen auf die Fortgeltung des Pen-
sionärsprivilegs während einer Über-
gangszeit vertraut wurde. Ob eine sol-
che Gesetzeskonzeption dem Prinzip 
der Verlässlichkeit der Rechtsordnung 
entspricht, könnte fraglich sein.

4. Fazit

Es ist davon auszugehen, dass das Pen-
sionärsprivileg in vielen Fällen jedenfalls 
bis Ende 2010 zu beachten ist, abhän-
gig vom Fortgang der Gesetzgebung in 
den Ländern, aber möglicherweise auch 
weit darüber hinaus. 

Somit kann es bei großem Alters-
unterschied der Ehegatten im Rahmen 
bereits anhängiger Scheidungsverfahren 
immer noch lohnend sein, kurzfristig 
den vorzeitigen Ruhestand anzutreten. 
Allerdings ist zu beachten, dass nicht 
nur der Versorgungsbeginn, sondern 
auch die Rechtskraft der Entscheidung 
zum Versorgungsausgleich unter der 

zeitlichen Geltung des § 57 BeamtVG 
i.d.F. vom 31.8.2006 vorliegen muss. 

Wer das Privileg noch nutzen 
will, muss sich daher beeilen. Je 
nach Interessenslage kann im Ein-
zelfall geprüft werden, ob sich ei-
ne schnelle Verfahrensbeendigung 
auch durch Absprachen fördern 
lässt.
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